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Artikel 16 , .
(1) Die Bundesrepublik Deutschland (Bundeskriminalamt) 

stellt der Deutschen Demokratischen Republik (Zentrales Kri
minalamt) die erforderliche Zahl von Exemplaren eines unter 
Berücksichtigung von Artikel 15 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 
aufgelegten Fahndungsbuches, des Bundeskriminalblattes so
wie der Sachfahndungsnachweise „Kfz und Kfz-Kennzei- 
chen“, „Dokumente“ und „Lösegeld“ zur Verfügung. Die Bun
desrepublik Deutschland (Bundeskriminalamt) übermittelt 
der Deutschen Demokratischen Republik (Zentrales Kriminal
amt) den jeweils aktualisierten Fahndungsbestand nach Satz 1 
wöchentlich auf Magnetband. Sie (Bundeskriminalamt) über
mittelt der Deutschen Demokratischen Republik (Grenzschutz
hauptdirektion) auf Magnetband die Zurüdeweisungsaus
schreibungen gemäß Artikel 15 Absatz 1 Nummer 4.

(2) Die Bundesrepublik Deutschland (Zollkriminalinstitut) 
übermittelt der Deutschen Demokratischen Republik (Zentra
les Zollfahndungsamt) die erforderliche Anzahl von Exem
plaren der Informations- und Zollfahndungshilfsmittel. Beide 
Vertragsparteien übermitteln einander die Ausschreibungen 
„Zollrechtliche Überwachung“ nach Maßgabe von Artikel 19 
Absatz 1 Nummer 5.

(3) In der Deutschen Demokratischen Republik werden drei 
Terminals (zwei im Zentralen Kriminalamt, eines in der 
Grenzschutzhauptdirektion) zur on line-Abfrage für die 
INPOL-Fahndungsdateien installiert. Dabei •sind die Fahn
dungsbestände nach Artikel 15 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 
und 6 sowie für das Terminal in der Grenzschutzhauptdirek
tion auch nach Artikel 15 Absatz 1 Nummer 4 abrufbar. Das 
Zentrale Kriminalamt übermittelt Fahndungsnotierungen der 
Deutschen Demokratischen Republik gemäß Artikel 15 Ab
satz 1 Nummern 1 bis 3 an das Bundeskriminalamt zur Eingabe 
in das INPOL-Fahndungssystem. Die Grenzfahndungsnotie
rungen der Deutschen Demokratischen Republik werden von 
der Grenzschutzhauptdirektion an die Grenzschutzdirektion 
der Bundesrepublik Deutschland zum Zwecke der polizei
lichen Fahndung übermittelt.

(4) In der Deutschen Demokratischen Republik wird ein 
weiteres Terminal beim Zentralen Zollfahndungsamt zur on 
line-Abfrage des Datenbestandes „Zollrechtliche Überwa
chung“ installiert. Die Eingabe in den Datenbestand erfolgt 
für die Deutsche Demokratische Republik durch das Zollkri
minalinstitut.

(5) Das Bundeskriminalamt hat den Zeitpunkt, die abge
rufenen Daten sowie Angaben zur Feststellung des Verfahrens 
und der für den Abruf verantwortlichen Person zu protokol
lieren.

Artikel 17
(1) Wird aufgrund einer Fahndungsausschreibung gemäß 

Artikel 15 Absatz 1 Nummer 3 eine Person in Gewahrsam 
genommen, so ist ihr unverzüglich der Grund der Ingewahr- 
samnahme bekanntzugeben und ihr, soweit dadurch der 
Zweck der Freiheitsentziehung nicht gefährdet wird, Gele
genheit zu geben, einen Angehörigen oder eine Person des 
Vertrauens zu benachrichtigen. Die zuständige Behörde soll 
die Benachrichtigung übernehmen, wenn die betroffene Per
son dazu nicht in der Lage ist.

(2) Die zuständige Behörde hat unverzüglich eine richter
liche Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer der Frei
heitsentziehung herbeizuführen. Die Ingewahrsamnahme ist 
spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen zu 
beenden, wenn nicht vorher die Fortdauer der Ingewahrsam
nahme durch richterliche Entscheidung aufgrund einer Rechts
vorschrift angeordnet ist.

• K a p i t e l  V
Datenschutz und Datensicherheit

Artikel 18
(1) Neben den in der Anlage VII zum Vertrag zur Schaffung 

einer Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati
schen Republik enthaltenen Grundsätzen für die Übermitt
lung personenbezogener Daten (Anlage 1) gelten folgende Be
stimmungen:
1. Die Polizeivollzugs- und die Zollbehörden der Deutschen

Demokratischen Republik vernichten oder löschen ihnen 
überlassene Datenträger mit Fahndungsbeständen unver
züglich nach Empfang einer neueren Ausgabe des Fahn
dungshilfsmittels.

2. Wird jemand infolge von Übermittlungen im Rahmen 
des Informationsaustausches nach diesem Abkommen 
rechtswidrig geschädigt, haftet ihm hierfür die ersuchte 
Vertragspartei nach Maßgabe ihres Rechts auf der Grund
lage der Gegenseitigkeit. Sie kann sich zu ihrer Entlastung 
nicht darauf berufen, daß der Schaden durch die über
mittelnde Vertragspartei verursacht worden ist. Leistet 
die ersuchte Vertragspartei Schadensersatz wegen eines 
Schadens, der durch die Nutzung unrichtig übermittelter 
Daten verursacht wurde, so erstattet die übermittelnde 
Vertragspartei der ersuchten Vertragspartei Ersatz.

3. Die Deutsche Demokratische Republik gewährleistet eine 
wirksame Überwachung der Verwendung der übermittel
ten Daten. Zusätzlich wird die Überwachung von einer 
unabhängigen Kontrollinstanz wahrgenommen.

(2) Die Deutsche Demokratische Republik (Zentrales Kri
minalamt, Grenzschutzhäuptdirektion und Zentrales Zollfahn
dungsamt) trifft die in der Anlage 2 zu diesem Abkommen 
genannten Maßnahmen zur Datensicherheit. Bei nicht auto
matisierter Verarbeitung sind die Grundsätze sinngemäß an
zuwenden.

K a p i t e l  V I
Berlin-Klausel 

Artikel 19
Entsprechend dem Viermächte-Abkommen vom 3. Septem

ber 1971 wird dieses Abkommen in Übereinstimmung mit den 
festgelegten Verfahren auf Berlin (West) ausgedehnt.

K a p i t e l  V I I
Schlußbestimmung

Artikel 20
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die 

Regierungen der Vertragsparteien einander mitgeteilt haben, 
daß die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für 
das Inkrafttreten erfüllt sind. Es tritt am 31. Dezember 1990 
außer Kraft, wenn seine Geltungsdauer nicht verlängert wird.

Geschehen zu Neustadt am 1. Juli 1990 
in zwei Urschriften in deutscher Sprache

Für die Regierung 
der Deutschen Demokratischen 

Republik
Dr. D i e s t e 1

Für die Regierung 
der Bundesrepublik 

Deutschland
Dr. S c h ä u b l e

Anlage 1
Grundsätze für die Übermittlung 

personenbezogener Informationen 
zur Durchführung des Vertrages

Bei der Übermittlung personenbezogener Informationen zur 
Durchführung des Vertrages werden die Vertragsparteien ent
sprechend Artikel 4 Abs. 3 des Vertrages nach folgenden 
Grundsätzen verfahren:
1. Der Empfänger darf personenbezogene Informationen nur 

zu dem durch die übermittelnde Stelle angegebenen 
Zweck und unter den von ihr vorgeschriebenen Bedin
gungen nutzen. Eine Verwendung für einen anderen 
Zweck ist nur zulässig; wenn die übermittelnde Ver
tragspartei zugestimmt hat und wenn die Verwendung 
für diesen Zweck nach dem Recht des Empfängers zuläs
sig ist Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn 
die Verwendung für den anderen Zweck auch nach dem 
Recht der übermittelnden Vertragspartei zulässig wäre. 
Personenbezogene Informationen dürfen ausschließlich 
an die für die jeweilige Aufgabe zuständigen Behörden 
übermittelt werden. Eine Übermittlung an andere Stellen 
darf nur mit vorheriger Zustimmung der übermittelnden 
Stelle erfolgen.

2. Die Übermittlung personenbezogener Informationen un
terbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, daß


